
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/1/24 2Ob1/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1974

Norm

StVO §14 Abs3

Rechtssatz

Die allgemeine Fahrordnung des § 7 StVO 1960 gilt für die Rückwärtsfahrt nicht. Diese darf grundsätzlich auf der

Fahrbahnseite angetreten werden, auf welcher sich das Fahrzeug gerade befindet.

Entscheidungstexte

2 Ob 1/74

Entscheidungstext OGH 24.01.1974 2 Ob 1/74

Veröff: ZVR 1974/177 S 265

Schlagworte

SW: Auto
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